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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1959

Norm

EO §94

Rechtssatz

Schadenersatz wegen einstweiliger Verfügung durch ein Verbot an den Hauseigentümer, über eine bestimmte

Wohnung zu verfügen, wenn sich herausstellt, daß kein Bestandvertrag vorliegt.
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